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Alle Heuberge waren ursprünglich
Magerheugebiete im Allgemeinbesitz.
Diese wurden in Parzellen aufgeteilt
und den Gemeindeleuten zur indi:
viduellen Nutzung überlassen. 1804
wurden die Belastungen aus den so-
genannten Kriegserlittenheiten unter
den Gemeindeleuten aufgeteilt. Das
sind Repressions-Gelder und Lebens-
mittel-Abgaben, die an die verschiede-
nen Truppen, die unser Land durchzo-
gen, geleistet werden mussten.

Gegen Übernahme solcher Gemeinde-
schulden wurden die Heuberge den
Leuten in den Privatbesitz übergeben.
Die urkundliche Verankerung konnte
erst ab 1809 bei der Einführung des
Grundbuches vorgenommen werden.
Für die Heubergteile musste also auch
eine Gegenleistung gebracht werden.
Viele dieser Heubergparzellen sind
somit seit 200 Jahren in grundbücherli-
chem Privatbesitz.

Bezugsberechtigt für Heuberge sowie
Gemeindeboden im Tal, waren nur

Triesner Bürger die Besitzer von Häu-
sern mit Hauszeichen waren, eine
Landwirtschaft betrieben und Wuhrar-
beit geleistet haben. In der Amt-
instruktion vom 1. Oktober 1808 wurde
Landvogt Schuppler beauftragt die
ganze Umstellung von der gewohnten
Gemeinschaftsnutzung, einer minde-
stens ein Jahrtausend alten Wirtschaft-
form, zur Privatnutzung durchzufüh-
ren. Das wollte er mit der Einführung
des Grundbuchs konsequent durchset-
zen, allerdings mit der alten Formel der
Bezugsberechtigung. Diese bevorzug-
ten Familien suchten, insbesondere im
18. Jahrhundert, ihre Nutzungsberech-
tigungen zu wahren. Sie waren gegen
die Aufteilung des Bodens und wollten
den Allgemeinbesitz beibehalten. Sie
wollten den Bau neuer Häuser und Ein-
bürgerungen verhindern und Zuge-
wanderte sollten abgewiesen werden.
Diese Zustände waren immer unhalt-
barer geworden und riefen grosse
rechtliche und politische Schwierigkei-
ten hervor.


